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Anni Lanz, Menschenrechtsaktivistin, Ehrendoktorin der Uni-
versität Basel und Flüchtlingshelferin, versuchte, einen abge-
wiesenen, psychisch kranken Asylsuchenden in die Schweiz 
zurückzuholen. Lisa Bosia Mirra, Flüchtlingshelferin und ehe-
malige Tessiner Kantonsparlamentarierin (SP), verhalf 20 Per-
sonen, mehrheitlich unbegleiteten Minderjährigen aus Erit-
rea und Syrien, die Grenzen zwischen Italien und der Schweiz 
im Sommer 2016 zu überqueren. Beide Frauen sind durch die 
Polizei angehalten und anschliessend strafrechtlich verurteilt 
worden. Anni Lanz wurde zu einer Geldbusse von 800 Franken 
durch das Bezirksgericht Brig bzw. das Kantonsgericht Wallis 
verurteilt. Das Urteil wurde inzwischen durch das Bundesge-
richt bestätigt.1 Lisa Bosia Mirra erhielt im zweitinstanzlichen 
Verfahren eine Geldbusse von 2000 Franken durch das Appel-
lationsgericht des Kantons Tessin. Diese Verurteilungen wer-
den ins Strafregister eingetragen. Im Gegensatz dazu steht 
der im März 2020 ergangene Freispruch der Förderung des 
rechtswidrigen Aufenthalts von Norbert Valley durch das 
 Polizeigericht in La Chaux-de-Fonds. Der Pfarrer beherbergte 
und verpflegte gelegentlich einen abgewiesenen Asylsuchen-
den aus Togo.2 

Die Rechtsentwicklung von 1949 bis heute
Das Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der 

Ausländer (ANAG) von 1949 stellte die Hilfe zur rechtswidri-
gen Einreise unter Strafe. Der Bundesrat erläuterte in der 
Botschaft von 1948, dass namentlich «die gewerbsmässigen 
Passeure» anvisiert würden. Die Erfahrungen der letzten 
Kriegszeit zeigten, dass diese an verschiedenen Grenzab-
schnitten in Erscheinung getreten seien. Vorgesehen sei 
schliesslich, dass der rechtswidrige Grenzübertritt für «wirk-
liche Flüchtlinge» straflos sei und «auch die Hilfe, die ihnen 
aus achtenswerten Beweggründen geleistet wird».3 Diese 
Ausnahme der Strafbarkeit der Hilfe zur rechtswidrigen Ein-
reise aus achtenswerten Beweggründen war bis Ende 2008 in 
Kraft.

Die Aussage der Straflosigkeit für «richtige Flüchtlinge» 
bezieht sich auf den Umstand, dass grundsätzlich Grenzüber-
tritte ohne gültige Einreisepapiere rechtswidrig sind. Ausge-
nommen von Strafe sind Personen, die (nachträglich) den 
Flüchtlingsstatus erhalten. Die Erteilung des Flüchtlingsstatus 
«rechtfertigt» somit die rechtswidrige Einreise. 

Ähnlich argumentierte der Bundesrat im Zuge der Total-
revision des ANAG zum Ausländergesetz (AuG; heute: AIG), 
jedoch mit einem wichtigen Unterschied. Die Schweiz und 
ihre Nachbarstaaten hatten unterdessen die Europäische 
Menschenrechtskonvention (EMRK) und die Genfer Flücht-
lingskonvention (GFK) unterzeichnet. Achtenswerte Gründe, 
die einen rechtswidrigen Grenzübertritt rechtfertigen kön-
nen, sind daher gemäss Bundesrat nicht mehr notwendig. 
Denn die Ratifizierung der GFK und der EMRK banne die Ge-
fahr für Menschen, asylrechtlich verfolgt zu werden. Zusätz-
lich gibt es die Möglichkeit, an der Grenze ein Asylgesuch zu 
stellen. Schliesslich bleiben irregulär eingereiste Personen 
straflos, die den Flüchtlingsstatus erhalten. Dies gilt auch für 
Personen, die dabei behilflich sind.4 

Daher bestimmt seit 2008 bzw. bis heute Art. 116 des Aus-
länder- und Integrationsgesetzes (AIG), dass eine Person mit 
Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft wird, wenn die Ein- 
oder Ausreise oder der rechtswidrige Aufenthalt in der 
Schweiz vorbereitet oder erleichtert wird. Bei leichten Fällen 
droht eine Geldbusse. Andere europäische Länder wie Bel-
gien, Griechenland, Spanien, Finnland, Italien, Malta, Gross-
britannien, Kroatien und Irland haben in ihren gesetzlichen 
Regelungen Ausnahmen der Strafbarkeit von Hilfeleistungen 
vorgesehen. Dies etwa, wenn die Hilfe aus humanitären Grün-
den oder in nicht gewinnorientierter Absicht geleistet wird.5 
In der Schweiz hingegen sind aktuell selbstlose Hilfeleistun-
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gen ausländerstrafrechtlich strafbar, aber nur gegenüber 
Personen, die kein Ein- und Ausreise- bzw. kein Aufenthalts-
recht besitzen. Dieser Artikel, der ursprünglich zur Bekämp-
fung der Schlepperkriminalität diente, ist im heutigen Kontext 
problematisch, da er Menschen, die aus reiner Solidarität 
Ausländer*innen helfen, kriminalisiert.

 
Die Unsichtbaren durch (strafbare) Hilfe sichtbar machen? 

Am 4. Dezember 2019 reichten Amnesty International und 
Solidarité sans Frontières eine Petition beim Parlament ein, 
die die Unterstützung einer hängigen parlamentarischen In-
itiative (18.461)6 fordert. Diese verlangt, dass von einer Stra-
fe abzusehen ist, wenn «achtenswerte Gründe» vorliegen. 
Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates hat am 
23. Januar 2020 festgehalten, dass sie keinen Handlungsbe-
darf sehe und daher die Initiative zur Ablehnung empfehle. 
Der Nationalrat hat unterdessen die Forderung abgelehnt. 

Menschen, die Schutz suchen, überqueren – je nach Weg – 
zahlreiche nationalstaatliche Grenzen, und sie kommen an 
die Grenzen der europäischen Staaten und auch an diejenige 
der Schweiz. Die Argumentation der Staaten, dass die GFK 
allfälligerweise greife und ein solidarisches Handeln entkri-
minalisiere, greift zu kurz. Denn durch die restriktive (euro-
päische) Asylgesetzgebung und die spärliche Gewährung des 
Flüchtlingsstatus bewirkt das Gesetz Notlagen, die nur durch 
aktive Hilfeleistungen gemindert werden können. 

Die dringenden Bedürfnisse der Migrant*innen und deren 
Unterstützung, die kriminalisiert wird, werden unsichtbar 
gemacht. Dies zwingt die solidarische Bevölkerung dazu, im 
Verborgenen zu handeln, auf die Gefahr hin, (migrations-)

strafrechtlich verfolgt zu werden. Die Verurteilung solcher 
Solidaritätsakte macht jedoch sowohl die Bedürfnisse der 
Migrant*innen als auch die Ungerechtigkeit, die Unterstüt-
zung zu kriminalisieren, sichtbar.

Die Unterstützung von Menschen in Not ist ein zentrales 
Anliegen der Sozialen Arbeit. Unter den Zielen und Verpflich-
tungen der Sozialen Arbeit hält der Berufskodex fest, dass 
diese soziale Notlagen von Menschen und Gruppen zu ver-
hindern, zu beseitigen oder zu lindern hat.7 Dort, wo also das 
Migrationsrecht Hilfeleistungen an staatlichen Grenzen en-
den lässt, kann die transnationale Soziale Arbeit (wichtige) 
menschliche und solidarische Zeichen setzen. •
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